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Wie künftig rund 60 Personen 
eine Initiative einreichen könnten
Verfassungsrat: Im Trubel um das Ausländerstimmrecht gingen Initiativ- und Referendumsrecht für Gemeinden 
ein wenig unter. Im Wallis wäre es ein Novum. Und demokratiepolitisch bedenklich.

Adrien Woeffray

Im Verfassungsrat dominierten 
am 21. Oktober 2021 zwei Arti-
kel die Debatten: jener zum Aus-
länderstimmrecht (es wurde in 
der ersten Lesung gewährt) und 
jener zur Sitzgarantie im Stän-
derat für das Oberwallis (sie 
wurde abgeschmettert).

Alles andere war im besten 
Fall eine Randnotiz.

Wortwörtlich.
In «Splitter aus dem Verfas-

sungsrat» widmete der «Walli-
ser Bote» der Ausdehnung des 
Initiativ- und Referendumsrecht 
auf die Gemeinden am Tag nach 
der Abstimmung knapp sechs 
Zeilen:

«Künftig sollen auch 15 Ge-
meinden eine Initiative oder ein Re-
ferendum verlangen dürfen. Dies 
entschied der Verfassungsrat mit 
einer jeweils deutlichen Mehrheit.»

Tatsächlich schafft der Ver-
fassungsrat mit der Ausdehnung 
der politischen Rechte ein No-
vum im Kanton. Künftig sollen 
nicht mehr nur 4000 Stimmbe-
rechtigte eine kantonale Geset-
zesinitiative einreichen oder 
3000 Stimmberechtigte ein fa-
kultatives kantonales Referen-
dum verlangen dürfen, sondern 
jeweils auch 15 Gemeinden.

Wenig Gegenwehr im 
Plenum des Verfassungsrats
Der Vorschlag der zuständigen 
Kommission 3 stiess dabei auf 
wenig Gegenwehr. Nur die Frak-
tion VLR verlangte die Strei-
chung des Artikels. Derweil 
wollte die CVP Oberwallis die 
Anzahl notwendiger Gemein-
den gar auf 10 reduzieren.

Während die Streichung des 
Artikels chancenlos war, sprach 
sich das Plenum in beiden 
Schlussabstimmungen letztlich 
gegen den Abänderungsantrag 
der CVPO und für den Vorschlag 
der Kommission aus. Mit jeweils 
satter Mehrheit.

Doch was bedeutet das genau, 
wenn die politischen Rechte in 
Sachen kantonale Initiative 
und fakultatives Referendum 
auf Gemeinden ausgedehnt 
werden? Und welche Folgen 
könnte dies haben? Ein Gedan-
kenspiel.

Genügen 60 Personen?
Nehmen wir an, ein Mitglied des 
Gemeinderats einer kleinen 
Berggemeinde hat die vermeint-
lich zündende Idee für ein Pro-
blem auf kantonaler Stufe. Er 
wird erst versuchen, seine Ge-
meinderatskollegen davon zu 
überzeugen. Dann, wenn er eine 
Mehrheit im fünfköpfigen Ge-
meinderat gefunden hat, Amts-
kollegen anderer Gemeinden 
angehen.

So könnte das Mitglied des 
Gemeinderats innert einiger 
Zeit die Mehrheiten in 14 ande-
ren Gemeinderäten schaffen 
und somit eine kantonale Ini-
tiative lancieren. Und dafür 
bräuchte es nicht einmal viele 
Mitunterzeichner.

Im Wallis sollen die Gemein-
deräte auch künftig aus mindes-
tens drei und maximal elf Mit-
gliedern bestehen. So sieht es 
Artikel 121 des Verfassungsent-
wurfs vor.

Nehmen wir der Einfach-
heit halber einen durchschnitt-
lichen Gemeinderat mit sieben 
Mitgliedern. Um eine Mehr- 
heit innerhalb dieser Durch-
schnittsexekutive zu haben, ge-
nügen vier Personen. Für die 
Einreichung einer kantonalen 
Initiative reicht es dementspre-
chend, mindestens 60 Perso-
nen von seinem Vorhaben zu 
überzeugen.

Es könnten auch durchaus 
weniger sein, wenn man be-
denkt, dass die meisten Ge-
meinderäte fünf Mitglieder 
 zählen und im Oberwallis vier 

Gemeinden gar nur drei Ge-
meinderäte haben.

Letztlich entscheidet  
die Legislative
Nun hat dieses Gedankenspiel 
natürlich seine Schwachstellen: 
einerseits ist der Gemeinderat 
letztlich nur die ausführende Be-
hörde. Die gesetzgebende Be-
hörde ist die Urversammlung 
oder, falls vorhanden, der Gene-
ralrat. Dieser wird indes wohl 
auch künftig nur in grösseren 
Gemeinden des französisch-
sprachigen Wallis amtieren. Der 
Widerstand aus dem Oberwallis 
und aus kleinen Gemeinden im 
ganzen Kanton ist gross.

Der Verfassungsrat sieht die 
Einführung eines Generalrats für 
Gemeinden mit mehr als 5000 
Einwohnern vor – und auch dort 
nur, wenn die Stimmberechtig-
ten nicht darauf verzichten.

Alles in allem dürfte der  
Generalrat über das gesamte 
Kantonsgebiet also eine Rand-
erscheinung bleiben.

Bleibt noch die Urversamm-
lung.

Über die Jahre ist die Zeit 
und Lust und Motivation vieler, 
an einer Urversammlung teil-
zunehmen, zunehmend ge-
schwunden. Das stellt zwar kei-
neswegs die Legitimation der 
Entscheide infrage. Trotzdem 
darf die Frage aufgeworfen wer-
den, ob dadurch nicht der allfäl-
lige Beschluss erleichtert wird, 
eine Initiative oder ein Referen-
dum mitzutragen – immerhin 
zwei wirksame und enorm star-
ke politische Instrumente.

Die Frage ist grundsätzlich 
relevant
Vielleicht spielen diese Gedan-
kenspiele letztlich auch gar kei-
ne so grosse Rolle. Die Frage ist 
schlicht demokratiepolitisch 
 relevant.

Vor einigen Wochen schickten 
Odile Ammann und Pascal Ma-
hon, Experten für Verfassungs-
recht, dem Verfassungsrat ihr 
Gutachten über den Vorentwurf 
der neuen Kantonsverfassung. 
Sie haben keine Bemerkung zu 
den vorläufigen Artikeln 48 und 
50 gemacht. Nicht im Bericht. 
Und auch im Begleit dokument 
mit den detaillierten Anmerkun-
gen sind die «15 Gemeinden» 
betreffenden Passagen nicht 
 annotiert.

Ammanns und Mahons 
Arbeit bestand indes nicht da rin, 
die einzelnen Artikel zu sezie-
ren, sondern die inhaltliche und 
sprachliche Kohärenz des Ent-
wurfs zu bewerten. Und: die 
Vereinbarkeit mit übergeordne-
tem Recht.

Und dagegen verstösst zu-
mindest das Gemeindereferen-
dum nicht. Einige wenige 
 Kantone, unter ihnen Zürich, 
kennen das Instrument des 
 Gemeindereferendums. Dieses 
stelle indes einen gewissen 
Fremdkörper in den demokrati-
schen Rechten dar, «da es gera-
de nicht um ein Volksrecht geht, 
sondern um die Interessenver-
tretung einiger Gemeinden».

Das sagt Andreas Glaser. Er 
ist Professor für Rechtswissen-
schaft an der Universität Zürich 
mit den Schwerpunkten Direkte 
Demokratie, Staatsrecht und 
Verfassungsrecht. Er sagt: «Da 
regelmässig die Exekutive  
über die Ergreifung entscheidet, 
ist die demokratische Legiti-
mation nicht mit derjenigen 
eines Volksreferendums ver-
gleichbar.» Immerhin bestehe 
mit dem Kantonsreferendum 
auf Bundesebene ein ähnliches 
Instrument.

Als besonders weitreichend 
erachtet Glaser die vom Verfas-
sungsrat vorgesehene Gemein-
deinitiative, da mit dieser un-

mittelbar eine Volksabstim-
mung über eine Gesetzes - 
änderung erzwungen werden 
kann. Dies gelte auch im Ver-
gleich, da beispielsweise im 
Kanton Zürich eine Initiative 
von Gemeinden nur weiterver-
folgt wird, wenn sie im Kantons-
rat eine gewisse Unterstützung 
erfährt.

Davon ist im Walliser Verfas-
sungsentwurf keine Rede. Die 
Gemeindeinitiative muss, wie 
die Volksinitiative, beim Gros-
sen Rat eingereicht und spätes-
tens zwei Jahre nach der Einrei-
chung zur Volksabstimmung 
unterbreitet werden. Diese Frist 
kann vom Grossen Rat indes um 
ein Jahr verlängert werden, 
«falls er einer Initiative in der 
Form der allgemeinen Anre-
gung zugestimmt oder beschlos-
sen hat, der Initiative einen 
Gegenentwurf gegenüberzustel-
len». Das hält Absatz 3 des Arti-
kels fest.

Glasers Urteil: «Demokra-
tiepolitisch fragwürdig»
Trotzdem: Der Verfassungsent-
wurf sieht in der heutigen Form 
sehr weitreichende Rechte für 
die Gemeinden vor. Die Aus-
dehnung der politischen Rechte 
auf Gemeinden in Form der Ge-
meindeinitiative wäre ein No-
vum. Im Zuge der Diskussionen 
über den Entwurf sollte laut Gla-
ser noch einmal intensiv disku-
tiert werden, aus welchen Grün-
den dies gerade im Wallis als 
sinnvoll erachtet wird und ob 
man die Instrumente wirklich 
auf die gleiche Stufe stellen will 
wie die Volksrechte. 

Er sagt: «Zumindest bei der 
Gemeindeinitiative erscheint es 
demokratiepolitisch fragwür-
dig, dass 15 Gemeinden über 
eine Volksabstimmung eine Ge-
setzesänderung herbeiführen 
können.»

Macht die Gemeindeinitiative einst die Unterschriftensammlung bei Stimmberechtigten überflüssig? Symbolbild: Keystone

«Zumindest 
fragwürdig, 
wenn 15 
Gemeinden 
eine Volks- 
abstimmung 
herbeiführen 
könnten.»

Andreas Glaser
Professor für Rechtswissen-
schaft an der Uni Zürich
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